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#ST# I n s e r a t e .

Ausschreibung.

Die schweizerische Postverwaltung eroffnet hiemit Konkurrenz für Lieferung
von 500 schwarzen Filzhüten mit Dienstzeiten , wovon die Muster auf dem Ma-
terialbüreau der Generalpostdirektion eingesehen werden konnen.

Der Lieferungsternun ist auf den 15. März nächstkünftia festgesetzt.
Bezügliche Eingaben für ganze oder theilweise Lieferung find versiegelt und

mit der Aufschrift Eingabe für Lieferung von Hüten" bis Ende dieß an das
unterzeichnete Departement einzusenden.

Bern, den ̂ . Januar 1.̂ .8.

Das eidg. Postdepartement ^
I. Challet-Venel.

Ausschreibung non Tetegraphendraht.

Die unterzeichnete Verwaltung bedarf fürs Jahr 18 .̂8 1200 Zentner .̂. 50
Kilogramm) verzinkten Telegraphendraht von .̂  Millimeter Dicke. Der Gesammt-
bedarf wird in .̂  Loose von se 400 Rentnern geteilt, und es find die Angebote
für jedes Loos besonders zu stellen . mit Angabe des .greises pro Zentner franko
Hauptwerkstätte der schwelz. Cenlralbahn in Ollen.

Der Draht eines seden Looses ist in drei Terminen zu liefern, nämlich ein
Drittel bis Ende Februar . das zweite Drittel bis zum 15. April .. der Rest bis
Ende Mai 18.̂ 8.

Angebole find unler Siegel bis spätestens 25. Januar mit der Aufschrift.
,,Angebot für Telegraphendraht" an die unterzeichnete Stelle zu adressiren. Eben-
daselbst kann das Plichtenheft bezogen werden, und es haben die eventuellen Lie-
fe..anlen in ihren Angeboten die unbedingte Annahme der im Pflichtenheft enthal-
tenen Bedingungen schriftlich zu erklären.

Bundesblatt. Jahrg. ........... Bd. I. ^
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Fabrikanten, welche bisher noch keinen Drah^ ..n die schweiz. Telegraphen..

Verwaltung geliefert haben, sind gehalten . ein Muster von mindesten^ ^o .̂  ^0
Kilogramm) mit genauer Adresse des .....ersend^ bezeichne bis spätsten.... 25. ..̂
nuar an die .^auptwerkstät^e Olten zu senden.

Die Prüfung der verschiedenen Muster erfolgt in Ol.en den 27. und die n̂..
sprechung spätestens den .̂ 1. Januar.

Bern, den 10. Januar 18.̂ .8.
.̂ ie Telegraphendlrektlon .

.̂ ^n.rch.̂ .

Bekanntmachung.

.̂ie ..^eimathorigkeit nachstehender Personen^ für welche Todscheine eingesandt
wurden, ist zu ermitteln, nämlich.

1) Für eine L o u i s e ^ a e a n e t , geboren zu Usebe^ in der Schweiz, ledigen
Standes , wohnhaft gewesen zu Paris , wo sie am 28. Februar 18.̂ 7 in
einem Alter von 24 fahren starb.

2) Für eine Marie Anne Louise Sainelou, geboren zu ^erlefin.^ in der
Schweiz , verheiratet gewesen zu .̂ int I^ea ^vexn^ (.̂ eine et ..̂ ise) mit
Auguste ^élî  ^ran^o.i^ Lavedan . l̂achmaler , gestorben am 9. April 18̂ 7
im Alter von .1.1 Jahre.

3) Für eine Teodora Portugal^, .Haushälterin, geboren zu .^osto^ in
der Schweiz, wohnhaft gewesen in der Stadt Blidah (Algier,, woselbst sie
im Militarspiial am 1.̂ . April 18.̂ 7 in einem Alter ^on 4^ Jahren ge^
storben ist.

.̂ s wird daher zur Erreichung des oben angegebenen ^wekes die gefällige
Mitwirkung der Staa^kanzleien der .Kantone, so wie der ^olizei^ und Gemeinds^
beh^rden hiemi.^ hoflichst angesprochen. .

Bern, den 10. pannar 18.̂ 8.

Die schweiz. .......nndeskanzIei.

A u s s c h r e i b u n g .

Da^ unterzeichnete schweizerische Mllllärdepartement, mit der Vollziehung des
Gesezes über die Bekleidung und Ausrüstung des Bun.^esheeres beauftrag^, wendet
steh hiemit an die Berufsleute und jedermann , der fich für unser Militärwesen
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interessi^ , mit dem .besuche um Eingabe von Modellen . Stoffmustern oder auch
bloßen .Vorschlägen. Zeichnungen .^e.,die auf di.ese .Entlegenheit Bezug haben.

.̂ s werden hiefür folgende Anforderungen gestellt ^
1. K o p f b e d e c k u n g . Dieselbe muß leichter sein als das bisherige .̂ äppi,

gut auf dem ^opfe sitzen, ohne zu. schmerzen und ei.ne gefällige Form haben. Die
Kopfbedeckung ist mit Luftlochern zu versehen. Die Ausstafstrung ist möglichst ein^
fach zu halten. jedoch ist die kantonale Kokarde. die Kummer der taktischen Einheit
und wenn moglich auch das .^ompagnie.Abzeichen anzubringen.

Die Frage, ob ein .̂ ut oder eine Mütze eingeführt werde, ist noch eine offene.
Der ^ut muß von weichem schwarzem ^ilz sein. Die Mütze von Tuch, Filz, oder
auch von einem anderen zweckmäßigen Stoffe , muß den .^instüfsen der Witterung
moglichst widerstehen, und daher, wenn von T..ch, mit einer elastischen oder waffer^
dichten Unterlage versehen sein.

Vorrichtung zum Schutze des Zackens.

2. O b e r k l e i d für Artillerie und cavallerie nach Art des bisherigen Was.
fenrockes der .Infanterie, jedoch etwas kürzer und paletotartig geschnitten, mit um^
gelegtem oder stehendem fragen , mit zwei .^nopfreihen. .̂ s wird aus ein zweck^
mäßiges Anbringen der Taschen gesehen. ^arbe für Artillerie blau, für Kavallerie
grün.

.̂ . .̂ ur Feststellung der ^.üanee für das .....isengran der Beinkleider der Be..
rittenen wird die Eingabe von Tuchmustern gewünscht.

4. Tornister . An denselben wird die Anforderung gestellt, daß er von
wasserdichtem Stoffe und moglichst leicht sei, daher auch hotzerne tasten, unnot^
ges .^iemenwerk u. dgl. vermieden werde. ..Vorrichtung , den .^aput rings um den
Tornister herum anzuschnallen^ die Gamelle am Deckel zu befestigen^ das ^atronen^
säckchen fammt Anhalt von 4 Paketen .̂  10 muß im Tornister so versorgt werden,
daß es schnell herausgenommen werden kann.

5. Dem Militärdepartement ist auch die Eingabe. von einzelnen Bestand.
theilen willkommen , z. B.

wasserdichte Stoffe für die Mütze,
,, ,, ,, den Tornister,

oder Angabe, beliebige Stoffe wafserdicht zu machen.
.Verschiedene Arten von ^nopfen, glanzlose, bronzirte ^e. , Garnituren für

.Kopfbedeckung u. s. w.

A l l geme ine Best immungen.

Bei allen Eingaben wird neben solider Beschaffenheit auf geschmackvolle ^orm
und dabei möglichste Wohlfeilheit gesehen. ,̂ orm und Wol^lfeilheit kommen in^
dessen weniger in Betracht a..s Solidität, Zweckmäßigkeit und geringes Gewicht.

^ür die eingesandten Muster ist der ^ngros.Lieferungspreis anzugeben.
.̂ ür Eingaben, welche bei den neuen ^eglementsvorschriften berücksichtigt wer.^

den, wird angemeffene Entschädigung zugesichert.
Der Endtermin für Eingaben wird auf den ^1. Jänner 18.̂ 8 festgesetzt.

Bern, den 2^. Dezember 18^7.

îd^en.^ssisches .̂ t̂̂ d...̂ r.̂ t̂.
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^n.^schreihuug.

.̂ ieferl̂  .̂ u ^ettef^en fiir ^ie .^ferne i.t T^n^

Für die Caserne in Thun wird die Lieferung folgende Be^effek.^en nebst de.n
dazu erforderlichen Material hiemi^ zur Konkurrenz ausgeschrieben.

. 140 eiserne Belt^ellen, im Lichten 2 Meter lang und 85 Cen..ime^er brei^. ...̂
wicht 8.̂  bis 85 ^.

140 Federnmatratzen, sede mit .̂ .2 Stück starken federn , 15 .̂  Lischen (Moor^
gras), .̂  .̂ llen Feder^nch , .̂  .̂ llen .^arnieriuch , .^andgr^ffgurien ,
Schnüre, ^ägeI und .̂ on.

5.̂ 0 l̂len gestreifter Drillich von 1.̂ 5 Zentimeter Breite^ für obige ^edern^
matra^en.

^5^0 ^ Wolle,^ ̂  ^ ̂  ̂ ^^^ ̂  ̂  ̂ .̂
1120 l̂len gestreifter Drillich von 120 Cenlimeter Breite.

Facon ^on 1.̂ 0 Matratzen.
700 .̂  Roßhaar zur .^lnfer^gu..g von 140 Schrägkissen.
280 l̂len geureif^er Drillich von 120 Zentimeter Breite.

Facon von 140 Schrägkissen.
840 ^ Lischen zur ^In^er^igung von 140 Schrägkifsen.
280 l̂len gestreifter Drillich von 120 Zentimeter Breite.

^a^on von 140 Schrägkissen.
420 .̂  Federn zur Anfertigung von 140 Kopfkissen.
2.^0 .̂ llen weiß und ^lau gestreifter Barchent von 120 Zentimeter Breite.

Fa.^on von 140 .^opfkifsen.
470 l̂len Bafin von 120 Zentimeter Breite, für .^opfkissenanzüge.

Facon von 280 ^opfkissenanzügen mit ^nopfchen und Zubehorde.

Die Muster der Bettstellen , der Federmatratzen , der Schrägkissen , der .^opf^
kissen und der Anzüge konnen im Bureau de.^ eidg. Oberkriegskommissaria^ in
Bern eingesehen werden, woselbst auch die nähern Bedingungen und Forschriften
zu vernehmen find.

Angebote für die Lieferung von mehreren oder oon einzelnen Gegenständen ,
sowie für die Fa^on. find versiegelt und mit der Aufschrift ,,^ingabe für Lieferung
von Be^efsek^en^ bis zum 2... Januar 18.̂ 8 franko an das eidg. Oberkriegs..
kommissaria^ in Bern einzusenden.

Die Eingaben für Lieferung von ^o^haar , Wolle und Federn sind Muster
von 1 .^, den^nigen für Lieferung von Drillich, Barchent und Basin Muster^
Coupons von mindestens 2 l̂len beizulegen.

Bern, den 2. Januar 18.̂ 8.

Das eidg. Oberkriegskommissariai.
.̂ . .^enz^, Oberst.
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Bekanntmachung.

Die .^eimathorigkeit nachstehender Personen , für welche Todscheine eingesandt
wurden , ist zu ermitteln , nämlich .

1,. Für einen ^enr ieus Durand, gebürtig von .^enfe^ bei Basel, gestore
ben in Antwerpen den 20. Januar 18.̂ 7 in einem Alter von ^5 fahren.

2) Für einen Jakob ^ar l Franz B eck, gebürtig au... der Schweiz, gewe..
sener Chirurg und Masor beim ehemaligen dritten Schweizerregiment in
Neapel , Sohn von Johann ^epomuk Beck und der ̂ aria Salone Füller.
verheiratet gewesen mit ^rau ^..argaretha Danbelleg.., domizilirt in der
Schweiz, gestorben am t. Juli 18^7 in Neapel, seines Alters 8.. Jahre.

.̂ r hinterließ sechs erwachsene Sohne , ^on denen einer beim ^ater
wohnte. Die übrigen fünf sollen bei ihrer ^..tler in der Schweiz sein.

.̂ s wird daher zur Erreichung des oben angegebenen Zwekes die gefällige
Mitwirkung der S^aa^skanzleien der .^an^one^ so wie der ^ollzei^ und Geme.nds^
behorden hiemit horchst angesprochen.

Bern, den .̂ . Januar 1.̂ 8.

Die schweiz. BundeskanzIei.

.^e^an^t^a^una.

.̂ s wlrd hiemil zur offentlichen .̂ enntniß gebracht, daß der Abonnementsprel^
für das schweiz. Bundesbla^ auch für das Jahr 18^8 bloß ^r. 4 beträgt,
mlt Jnbegriff der portofreien Zusendung im ganzen Umfange der Schweiz.

Das Bundesblatt wird enthalten ^ Die zur Veröffentlichung stch eignenden
Verhandlungen des Bundesrathes , alle wiehtigern Botschaften und Berichte
de^ Bundesrathes an die gesezgebenden .^ätbe der Eidgenossenschaft ^ gewisse Be.
schlüfse derselben^ und Schlußnahmen des Bundesrathes über fragen, welche nicht
von allgemeiner Bedeutung ^sind .^^ , Auszüge aus den .Verhandlungen der Bundes^
Versammlung und Berichte ihrer .^ommlsstonen ^ ferner die von schweizerischen
Konsuln im Auslande eingehenden Beachte ^ so weit solche für das Publikum von
Jnterefse stnd, sowie die dem Bundesrath von schweizerischen Gesellschaften und
Vereinen zukommenden Berichte über ^andwirthschaft , ^andel und Industrie , die
monatlichen Ueberfichten der.^in^, Aus^ und Durchfuhr in der Schweiz, die
Ueberfichten des .^eldanweisungsverkehrs im Jnnern der Schweiz sowohl als mit

)̂ Siehe eidg. .^esezsammInng, Band l̂ll, Seite 8^0.
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Frankreich und Jtalien^ ferner dle monatlichen Ueberstebten der Posteinnahmen, so
wie des Verkehrs der Telegraphenverwaltung ^ endlich Anzeigen von eidgenössischen
und kantonalen Behörden, und nicht selten auch von auswärtigen Staaten.

Dem Bundesblatte werden auch in Ankunft beigegeben . Die neu erscheinenden
Bundesgeseze, Beschlüsse und Verordnungen, so wie die mit dem Auslande abge.^
schlossenen ^ertrage ^ die Voranschläge der Bundesbehorden über Einnahmen und
Ausgaben, die jährliche eidg. Staatsrechnung, der eidg. StaatskaIender , und ^ie
in den drei Landessprachen versage Ueberficht der im ^eitraum eines Jahres in
der Schweiz ein^, aus^ und durchgeführten zollpflichtigen Waaren.

Bestellungen aus das Bundesblatt konnen das g a n z e Jahr hindurch,
und nicht bloß t r imester^ oder s e m e s t e r w e i s e , bei allen schweiz. Postämtern
gemacht werden, und es sind diese leztern v e r p f l i c h t e t , die Abonnemente anzu^
nehmen, zu we l che r ^eit es sein mag. Die im Laufe des Jahres schon
herausgekommenen Hummern werden den Abonnenten immer und b e f o r d e r l i c h
nachgeliefert.

Ganze Jahrgänge des Bundesblattes , so wie einzelne Hummern desselben^,
konnen stets von der .Spedition desselben bezogen werden, hingegen hat man
sich für g e s c h l o s s e n e G e s e z band e an das Sekretariat für Druksachen der
Bundeskanzlei zu wenden.

Alle .Reklamationen in Betreff des Bundestages müssen in erster Linie bei
den betretenden Po st bu reau^ , in zweiter Linie bei der .̂  p edi t i on des
B u n d e s b l a t t e s gemacht werden, und zwar haben die Reklamationen spätestens
inner drei M o n a t e n , vom .Erscheinen der betreffenden Bundesblattnummer
oder des betreffenden Gesezbogens an gerechnet, zu geschehen.

Bern, den 20. Dezember 18.̂ 7.
Die schweiz. Bnn.l.e.̂ anz..ei.

Bekanntmachung.

Tele^a.rchie.

Jn Vollziehung des Bundesgesetzes vom 18. Dezember abhin sollen die nach^
folgenden Bestimmungen vom 1. Januar 18 .̂8 an zur Anwendung kommen.

Die Tar^e des T e l e g r a m m s von 20 Worten wird im Jnnern der Schweiz
auf 50 Wappen festgesetzt.^

Diese Tar^e wird für ^ede untheilbare ....eihe vvn 10 Werten über 20 hinauf
um 25 Wappen erhoht.
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Die Ta^ermäßigungen für Abonnemen te find au fgehoben .
^ kostet daher ein Telegramm.

bis auf 20 .Worte . . . . . . ^r. .-. 50
von 21 bis ...0 ,, . . . . . . ,, -.. ̂

.. .̂ 1 ,, 40 ., . . . . . . ^ 1. ̂

., 41 ., 50 ,, . . . . . . , , 1. 25

,, 51 ,, ...0 ., . . . . . . , , 1. 50
u. s. w.

..̂  ist gestattet, eine Depesche zu rekommandi ren oder naehsenden zu
lassen.

Die Ta^e für Abschrif t der an mehrere Adressaten in der namlichen
Ortschaft gerichteten Depeschen ist für Telegramme bis hochstens auf .10 Wor^e anf
25 Wappen und für diejenigen ^on mehr als 40 Worten auf 50 Wappen fest^
ge^t.

Die Bezahlung der Tax^en geschieht in der .^egel mittels T e l e g r a p h e n ^
m a r k e n , welche den Aufgebern zum ^ennwer^ ^erkauf^ werden und .^on ihnen
selbst auf den Originaldepeschen über der Adresse aufzukleben sind.

Die Telegraphenmarken haben alle in der î.̂ e das weiße .^reuz im rochen
.̂ elde. Die Einfassung de.̂  Schi.des wechselt mit dem W.^he wie folgi^ ^

^et̂ r.̂ en .̂..̂ ..
Werth. .^arbe.

25 Wappen . . . . . . . . grau.
50 Wappen . . . . . . . . blau.

1 ^ranken . . . . . . . . grün.
3 ^ranken . . .̂  . . . . . . gelb bronelrt.

Die mit den nothigen Telegraphenmarken ^ersehenen Telegramme konnen b.̂
huss Weiterbeforderung unter ^erschlossener .̂ n^eIoppe per ^ost oder sede andere
Weise an ein beliebiges Bureau gesandt werden.

Telegramme, welche mit Marken in geringerem Betrage als die einfache Tar^e
^on 50 Wappen frankir^ sind, werden nicht befordert.

Telegramme ^ welche zwar ungenügend , aber doch mit Marken bi^ zum Be^
trage der einfachen Tax^e franko find, werden befordert, aber der Adressat ha^ die
^mangelnde Tar^e nebst einer st^en Znschlagstax^e ^on 25 Wappen zu bezahlen.

Bern, den 2^. Dezember 18.̂ 7.
Das schweiz. Postdepartement .

.Dnl.̂ s.
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B e k a n n t m a c h u n g .

^pre r̂iese.

Das ..̂ ubllkum wird hiermit in ^enntniß gesetzt daß die durch Bundesrath....
Beschluß vom 22. ...........ember 18.̂ 7 ^Bundesblatt Band III, Seite 8l..) vorgesehene
^preßbestel lnng von Br ie fen v o m 1. Januar 18.^8 an eingeführt
wird.

Bern, den 27. Dezember 18.̂ 7.
Das schweb. ..l.ostdepartement .

Dnll.̂ .

^u^chrei^nng .̂ n erledigten t̂e..len.

.̂ Die Bewerber müssen i^ren Anmeldungen, welche schriftlich und porto^
f re i zu geschehen haben, gute Leumundszeugnisse beizulegendem ^alle sein, ferner

.wird von ihnen gefordert, daß fie ihren ^amen, und außer dem Wohnorte
^uch den He ima to r t beutlich angeben.)

1) Einnehmer der ^ebenzollställe San Diet ro .^Tessin^. Jahresbesoldung
Fr. 4.^0 ,. nebst 4 ̂  Bezngspro.^ision der .^oheinnahme. Anmeldung bis
zum .̂ l̂ . Januar 18.̂ 8 bei der Zolldireklî n in Lugano.

2) ^os tkommis in Zürich. Jal^resbesoldung nach den Bestimmungen des
Bundesgesezes .vom .̂ 0. Juli 185.... Anmeldung^ bis zum 29. Januar 18^8
bei der .^reispostdireklion Zürich.

^, ^ostha l te r in Außers ih l Zürich). ^ahresbesoldung ^r. 12 .̂ An^
me^dung bis zum 21. Januar 18.̂ .8 bei der ^reispostdirektlon Zürich.

4) Te legraph is t in Underve l ie r (Bern). Jahresbesoldung .̂ r. 120,
nebst Depeschenprovision. Anmeldung bis zum 15. ^ebruar l8.^8 bei der
Telegrapheninspektlon in Olten.

III. Sek re tä r der Gener^lpostdirekiion. Jahresbesoldung .̂ r. .2500. An^
meldung bis zum 2t. Januar 18.̂ 8 beim schweizerischen ^ostdepartemenl in
Bern.

.̂ Dieser Bundesblaltnummer ist der 1l̂ . Bogen der GesezsammIung beigeleg..
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